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Einleitung


Dieses Buch ist als Hilfestellung und Denkanstoß für Waffenbesitzer gedacht.


Ich bin selbst Sportschütze und Waffenbesitzer. Und ich bin Jurist.


Gerade im Verein höre ich oft, wie Fälle und rechtliche Fragen diskutiert werden, wenn neue Schlagzeilen und Gerüchte die Runde machen. Und oft lässt sich die aktuelle Rechtslage gar nicht klären, ohne einen Blick ins Gesetz zu werfen oder die konkrete Gerichtsentscheidung anzuschauen.


Für juristische Laien ist es aber gar nicht so leicht, sich durch die verschiedenen Gesetze mit oft sehr langen und unübersichtlichen Normtexten zu kämpfen, ganz zu schweigen von Urteilen, die regelmäßig viele Seiten umfassen und auf Laien überwiegend unverständlich wirken. Info-Meldungen sind oft stark verkürzt, so dass man eigentlich gar nicht weiß, welches Geschehen zugrunde lag und wie das Gericht seine Entscheidung begründet hat, weswegen solche Fallbeispiele oft nicht nachvollziehbar sind oder missverstanden werden.


Was eigentlich im Kleinen begann, weil ich aus Interesse den einen oder anderen spektakulären Fall selbst nachlesen wollte, um zu verstehen, was da nun genau passiert war, weitete sich aus, auch deshalb, weil von Schützenkameraden der Wunsch an mich herangetragen wurde, interessante Fälle verständlich darzustellen.


Schließlich habe ich 57 Gerichtsentscheidungen zu verschiedenen Themenschwerpunkten, überwiegend aus den letzten drei Jahren, so aufbereitet, dass man das jeweilige Geschehen und die Urteilsfindung auch als juristischer Laie schnell nachvollziehen kann.


Ergänzt werden die Darstellungen mit Übersichten zu gesetzlichen Regelungen, Auszügen aus Normtexten und Erläuterungen.


Zunächst gibt es zum besseren Verständnis der Fälle einige Informationen zum typischen Gang der Verwaltungs- und Gerichtsverfahren und ich erkläre, wie die Fälle jeweils strukturiert sind und was diese beinhalten.


Ich habe mich um eine allgemeinverständliche und lesefreundliche Schreibweise und Gestaltung bemüht. Juristenkollegen mögen mir die bisweilen vernachlässigte fachsprachliche Präzision nachsehen.


1. Verfahrensgang und Klageweg


Wenn die Waffenbehörde Kenntnis von Umständen erlangt, aufgrund derer eine waffenrechtliche Erlaubnis nicht hätte erteilt werden dürfen oder die Voraussetzungen für ihre Erteilung im Nachhinein nicht mehr erfüllt sind, wird die Waffenbehörde eine Rücknahme bzw. einen Widerruf einleiten.


§ 45 Abs. 1 und 2 WaffG




(1) Eine Erlaubnis nach diesem Gesetz ist zurückzunehmen, wenn
nachträglich bekannt wird, dass die Erlaubnis hätte versagt werden
müssen.


(2) Eine Erlaubnis nach diesem Gesetz ist zu widerrufen, wenn
nachträglich Tatsachen eintreten, die zur Versagung hätten führen
müssen. […]





Solche Kenntnisse basieren oft auf




	 Entdeckungen während Waffenaufbewahrungskontrollen


	 Entdeckungen während Durchsuchungen (aus anderen Gründen)


	 Auskünften und Mitteilungen der Polizei


	 Auskünften und Mitteilungen des Verfassungsschutzes


	 (Anonymen) Mitteilungen Dritter.




Die Waffenbehörde ist verpflichtet, den Betroffenen vorher anzuhören und ihm damit Gelegenheit zu geben, zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen und sich zu entlasten.


Eine Anhörung ist nur entbehrlich, wenn wegen der akuten Umstände Gefahr im Verzug ist, also konkrete Schäden oder der Verlust von Beweismitteln zu befürchten ist.


Nach Abschluss der Ermittlungen sieht die Behörde entweder von Maßnahmen ab oder erlässt einen Bescheid.


Solche Bescheide enthalten regelmäßig mehrere Regelungen und Anordnungen.
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Gegen diesen Bescheid kann der Betroffene Widerspruch einlegen. In dem Zeitraum, in dem die Behörde den Widerspruch prüft, wird die sofortige Vollziehung ausgesetzt, dies ist die sogenannte aufschiebende Wirkung des Widerspruchs.


Wird der Widerspruch durch die Waffenbehörde abgewiesen, bleibt dem Betroffenen nur eine Klage vor dem Verwaltungsgericht.


Mit dem Widerspruchsbescheid der Waffenbehörde entfällt die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs, so dass der Betroffene verpflichtet ist, die Anordnungen nun unverzüglich umsetzen.


Weil die Klage keine aufschiebende Wirkung beinhaltet, stellen Betroffene oft gleichzeitig einen Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz, damit diese wiederhergestellt bzw. angeordnet wird.


W…hrend bis zur Entscheidung der Klage oft viele Monate und sogar Jahre vergehen können, wird im Rechtschutzverfahren schneller entschieden, oft innerhalb weniger Wochen.


Im Rechtsschutzverfahren prüft das Gericht allerdings nur summarisch, ob der Widerrufsbescheid der Behörde offensichtlich rechtm…ßig oder rechtswidrig ist und ob deshalb oder aus anderen Gründen das Interesse des Betroffenen an der Aussetzung das allgemeine Interesse an der sofortigen Vollziehung der behördlichen Anordnungen überwiegt. Im Rechtsschutzverfahren wird also nur entschieden, ob der Betroffene seine Papiere und Waffen sofort abgeben muss oder der Ausgang der Klage abgewartet werden darf.


Die Klage in der Sache und das Rechtsschutzverfahren laufen damit parallel nebeneinander und unabh…ngig voneinander.
 

Auch wenn der Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz erfolgreich ist, bedeutet das nicht zwangsl…ufig Erfolg in der Klage selbst, und auch wenn der Rechtsschutzantrag abgelehnt wird, kann die Klage gewonnen werden.


Aber oft beinhaltet die Entscheidung über den einstweiligen Rechtsschutz schon wesentliche Anhaltspunkte dafür, welche Aspekte und Gründe in der Klage die maßgebende Rolle spielen.


Wird der Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz vom Verwaltungsgericht abgelehnt, kann der Betroffenen gegen den Beschluss Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht einlegen, welches bei Erfolg dann die aufschiebende Wirkung wiederherstellt bzw. anordnet. Verliert der Betroffene seine Klage vor dem Verwaltungsgericht, kann er gegen das Urteil Berufung vor dem Oberverwaltungsgericht einlegen, wenn diese zugelassen wird.


Gegen ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts kommt eine Revision vor dem Bundesverwaltungsgericht in Betracht, wenn die Rechtsfrage grunds…tzliche Bedeutung hat und ihre höchstrichterliche Entscheidung damit von allgemeinem Interesse ist.


Der Verfahrensgang, die Instanzen und die möglichen Wirkungen sind im folgenden Schema zusammengefasst:
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2. Darstellung der Fälle


Alle vorliegenden Fälle basieren auf realen Gerichtsentscheidungen. Gerichtsentscheidungen umfassen viele Seiten und sind ein anspruchsvoller Lesestoff. Zunächst wird meist der Sachverhalt, der bisherige Verfahrensgang und die Argumentation der Beteiligten wiedergegeben. Dann wird das Ergebnis mitgeteilt und begründet. Innerhalb der Begründung werden erst die rechtlichen Voraussetzungen ausgeführt, auf denen die Entscheidung beruht. Dieser Teil ist oft sehr umfangreich, weil sowohl die entsprechenden Normen, ihre Anwendbarkeit und ihre Auslegung als auch die Einflüsse von einschlägiger Rechtsprechung dargelegt werden. Danach wird erklärt, aufgrund welcher Tatsachen die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind, und wie das Gericht die Einwände des Betroffenen bewertet. Am Ende folgen die Kostenentscheidungen.


Für den vorliegenden Zweck werden diese Gerichtsentscheidungen zusammengefasst und jeweils wie folgt strukturiert:


Titel




Sachverhalt


(1) Verfahrensgang


(2) Argumentation des Betroffenen


(3) Begründung des Gerichts





Fazit


Im Sachverhalt werden neutral die bekannten Fakten zusammengetragen, die für die Entscheidung relevant waren.


Unter dem Verfahrensgang finden sich die Angaben zum bisherigen Ablauf des Verwaltungs- bzw. Gerichtsverfahrens. Soweit auf den Bescheid der Behörde Bezug genommen wird, sei es als Widerruf oder Verbotsanordnung, ist der Status des abgelehnten Widerspruchs gemeint. Unter der Argumentation des Betroffenen finden sich die Einwendungen, mit denen er sich gegen die Maßnahmen der Behörde wehrt.


Unter der Begründung des Gerichts werden die Entscheidung des Gerichts und die zugrundeliegenden wesentlichen Erwägungen wiedergegeben.


Dabei wurden die jeweils relevanten Aspekte ausgewählt, die Ausführungen zusammengefasst und in einer lesefreundlichen, allgemeinverständlichen Sprache wiedergegeben. Teils wurden Passagen auch wortwörtlich übernommen, wenn ich es nicht besser hätte sagen können oder der Eindruck originaler Aussagen nicht verloren gehen sollte.


Solche direkten Zitate sind durch Anführungszeichen kenntlich gemacht. Wurde innerhalb solcher Zitate etwas ausgelassen, eingefügt oder geändert, ist diese Passage durch eckige Klammern ([…]) kenntlich gemacht.


Wenn Gesetze zitiert wurden, ist der entsprechende Normtext jeweils unmittelbar unter dem Abschnitt zum Nachlesen in eingerückter Form abgebildet. Umfangreichere Normen wurden auf die jeweils einschlägige Alternative verkürzt und Auslassungen durch eckige Klammern ([…]) kenntlich gemacht. Zum Beispiel:


§ 1 WaffG




(1) Dieses Gesetz regelt den Umgang mit Waffen […] unter
Berücksichtigung der Belange der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung.





Die einschlägigen Gesetze werden wie folgt abgekürzt:


Waffengesetz                                                                   WaffG
 

Allgemeine Waffengesetz-Verordnung                           AWaffV
 

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Waffengesetz   WaffVwV
 

Strafprozessordnung                                                        StPO


Wurde auf Gerichtsverfahren oder Entscheidungen Bezug genommen, sind diese jeweils mit Gerichtsnamen, Entscheidungsart, Datum und Aktenzeichen unter dem betreffenden Abschnitt angegeben und können anhand dessen bei weitergehendem Interesse recherchiert werden.


Alle aufgeführten Entscheidungen sind online ohne Zugangsbeschränkungen verfügbar.




Gericht, Urteil / Beschluss vom Datum - Aktenzeichen





Die Fälle haben einen Eigennamen erhalten und sind thematisch geordnet. Teils gibt es mehrere Fälle zu einem Thema, teils auch nur einen Fall. Stets wird das jeweilige Thema durch die Zwischenüberschrift ausgewiesen und darunter etwas näher erläutert.










Fallsammlung


Im Folgenden werden vor allem Fälle dargestellt, in denen Betroffenen gemäß § 45 Abs. 2 WaffG nachträglich waffenrechtliche Erlaubnisse wieder entzogen wurden.


§ 45 Abs. 2 WaffG




(2) Eine Erlaubnis nach diesem Gesetz ist zu widerrufen, wenn
nachträglich Tatsachen eintreten, die zur Versagung hätten führen
müssen.





Für die Erlaubnis gemäß § 2 Abs. 2 WaffG wird u.a. nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 WaffG die Zuverlässigkeit des Betreffenden vorausgesetzt.


§ 2 Abs. 2 WaffG




(2) Der Umgang mit Waffen oder Munition, die in der Anlage 2
(Waffenliste) Abschnitt 2 zu diesem Gesetz genannt sind, bedarf der
Erlaubnis.





§ 4 Abs. 1 Nr. 2 WaffG




(1) Eine Erlaubnis setzt voraus, dass der Antragsteller
Nr. 2 die erforderliche Zuverlässigkeit (§ 5) und persönliche
Eignung (§ 6) besitzt,





In § 5 Abs. 1 und 2 WaffG wird definiert, in welchen Fällen die erforderliche Zuverlässigkeit nicht (mehr) vorliegt.
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Keine Zuverlässigkeit
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A. Erwerb ohne Erlaubnis


Die Erlaubnispflicht ist ein zentrales Element im Waffenrecht und die Einzelheiten sind deshalb ausführlich gesetzlich geregelt:
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Die Herleitung der Erlaubnispflicht für Schusswaffen ergibt sich beispielsweise aus den folgenden Vorschriften, die aufeinander verweisen:


§ 2 Abs. 2 WaffG




(2) Der Umgang mit Waffen oder Munition, die in der Anlage 2
(Waffenliste) Abschnitt 2 zu diesem Gesetz genannt sind, bedarf der
Erlaubnis.





Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 1 WaffG




Der Umgang, ausgenommen das Überlassen, mit Waffen im Sinne des
§ 1 Absatz 2 Nummer 1 (Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1
Nummer 1 bis 4.3) und der dafür bestimmten Munition bedarf der
Erlaubnis, soweit solche Waffen oder Munition nicht nach
Unterabschnitt 2 für die dort bezeichneten Arten des Umgangs von
der Erlaubnispflicht freigestellt sind. […]





§ 1 Abs. 2 Nr. 1WaffG




(2) Waffen sind


1. Schusswaffen oder ihnen gleichgestellte Gegenstände […]





Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nr. 1 WaffG




Schusswaffen im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 1


1.1 Schusswaffen


Schusswaffen sind Gegenstände, die zum Angriff oder zur
Verteidigung, zur Signalgebung, zur Jagd, zur Distanzinjektion, zur
Markierung, zum Sport oder zum Spiel bestimmt sind und bei
denen Geschosse durch einen Lauf getrieben werden.





1. Spontankauf für den Sohn


Der Betroffene zeigte der Behörde an, er habe tags zuvor zwei Kurzwaffen erworben und in seinem Waffenschrank verwahrt. Diese solle sein Sohn übernehmen, sobald er in drei Monaten seinen Jagdschein erhalte.


Ein vorheriger Antrag auf Erteilung einer entsprechenden Erwerbsberechtigung wurde nicht gestellt.


Gegen den Betroffenen wurde infolgedessen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz nach § 52 Abs. 3 Nr. 2 WaffG ermittelt.


§ 52 Abs. 3 Nr. 2 WaffG




(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird
bestraft, wer


Nr. 2 ohne Erlaubnis nach § 2 Abs. 2 in Verbindung mit Anlage 2
Abschnitt 2 Unterabschnitt 1 Satz 1
a) eine Schusswaffe erwirbt […]





Das Strafverfahren wurde nach § 153 Abs. 1 StPO (Absehen von der Verfolgung bei Geringfügigkeit) eingestellt.


(1) Verfahrensgang


Das Landratsamt widerrief die waffenrechtlichen Erlaubnisse des Betroffenen gemäß § 45 Abs. 2 WaffG wegen Verstoß gegen das Waffengesetz.


§ 45 Abs. 2 WaffG




(2) Eine Erlaubnis nach diesem Gesetz ist zu widerrufen, wenn
nachträglich Tatsachen eintreten, die zur Versagung hätten führen
müssen. …





Der Betroffene hat gegen den Bescheid Klage erhoben (M 7 K 23.1879) und daneben einen Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz gegen die sofortige Vollziehung gestellt, welcher abgelehnt wurde.


Dagegen legte der Betroffene Beschwerde vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof ein, welche keinen Erfolg hatte.




Bayerischer VGH, Beschluss vom 11.12.2023 - 24 CS 23.1495





(2) Argumentation des Betroffenen


Der Betroffene wendete ein, sein Verhalten sei nach § 12 Abs. 1 Nr. 1 a WaffG ausnahmsweise erlaubt.


§ 12 Abs. 1 Nr. 1 a WaffG




(1) Einer Erlaubnis zum Erwerb und Besitz einer Waffe bedarf nicht,
wer diese


1. als Inhaber einer Waffenbesitzkarte von einem Berechtigten
a) lediglich vorübergehend, höchstens aber für einen Monat für
einen von seinem Bedürfnis umfassten Zweck oder im Zusammen-
hang damit,
erwirbt;





Als Beweis legte er eine "Notiz der mündlichen Vereinbarung vom 19.7.2022" vor, wonach zwischen dem Veräußerer und dem Betroffenen festgehalten war, dass die Kurzwaffen "nur zur Ansicht sind".


(3) Begründung des Gerichts


Das Gericht stellte fest, mit dem Erwerb der zwei Kurzwaffen „ohne den zuvor notwendigen Antrag auf Erteilung einer Erwerbsberechtigung nach § 10 Abs. 1 WaffG (Voreintrag)“ wurde ein Verstoß gegen das Waffengesetz verwirklicht.


§ 10 Abs. 1 WaffG




(1) Die Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Waffen wird durch
eine Waffenbesitzkarte oder durch Eintragung in eine bereits
vorhandene Waffenbesitzkarte erteilt. […]





Es lag keine Ausnahme nach § 12 Waffengesetz vor. Auch in der vorgelegten Notiz sprach der Betroffene ausdrücklich von Erwerb. „Selbst wenn der [Betroffene] damit [nur] eine kaufrechtliche […] Wendung gebrauchen hätte wollen, ändert diese […] nichts am waffenrechtlichen Verstoß“. Insofern zähle die objektive Beurteilung und nicht die „subjektive (Fehl-)Ansicht“.


Ferner waren die Voraussetzungen des § 12 Abs. 1 Nr. 1 a WaffG nicht erfüllt, „weil ersichtlich die normierte Höchstfrist von einem Monat – wie von Anfang an mit Blick auf den Erwerb des Dreijahresjagdscheins durch den Sohn erwartet – überschritten wurde“.


§ 12 Abs. 1 Nr. 1 a WaffG




(1) Einer Erlaubnis zum Erwerb und Besitz einer Waffe bedarf nicht,
wer diese […]


a) lediglich vorübergehend, höchstens aber für einen Monat […]





„Ungeachtet dessen ist bereits nicht erkennbar, in welcher Hinsicht die Aufbewahrung der Waffen zwecks späterer Übernahme durch den Sohn von seinem eigenen waffenrechtlichen Bedürfnis umfasst ist oder im Zusammenhang damit steht.“


Der Erwerb stellt zudem „einen gröblichen Verstoß gegen das Waffengesetz dar“, weil der Verstoß schuldhaft geschah und schwerwiegend war.


Nr. 5.4 WaffVwV




[…] „Gröblich“ meint eine schuldhafte (vorsätzliche oder
fahrlässige), nach objektivem Gewicht und Vorwerfbarkeit
schwerwiegende, womöglich mit Nachdruck begangene
Zuwiderhandlung. […]





Der Betroffene handelte schuldhaft, weil die Zuwiderhandlung gegen die Genehmigungspflicht für ihn erkennbar und vermeidbar und damit objektiv fahrlässig war.


„Da er hierdurch eine Straftat verwirklicht (§ 52 Abs. 3 Nr. 2 WaffG), ist die Zuwiderhandlung auch als schwerwiegend anzusehen“. Auch die Einstellung des Strafverfahrens ändert daran nichts „wegen der unterschiedlichen Maßstäbe im Straf- und im Verwaltungsrecht […]“.


Nr. 5.4 WaffVwV




In Nummer 5 sind auch Strafverfahren ohne Verurteilung und
Ordnungswidrigkeiten zu berücksichtigen. […]





Weil der Betroffene demzufolge gröblich gegen die Vorschriften des Waffengesetzes verstoßen hat, besitzt er nach § 5 Abs. 2 Nr. 5 WaffG nicht die erforderliche Zuverlässigkeit.


§ 5 Abs. 2 Nr. 5 WaffG




(2) Die erforderliche Zuverlässigkeit besitzen in der Regel Personen
nicht,


Nr. 5 die […] gröblich gegen die Vorschriften eines der in Nummer
1 Buchstabe c genannten Gesetze [Waffengesetz] verstoßen haben.







Fazit


Vor jedem Erwerb einer Waffe sollte die Erlaubnispflicht und insbesondere das Erfordernis eines Voreintrags geprüft werden.


Ausnahmen sind nur zulässig, wenn und soweit dies gesetzlich bestimmt ist.





B. Unerlaubter Umbau


Die Bearbeitung von Schusswaffen ist gemäß § 26 WaffG erlaubnispflichtig.


§ 26 WaffG




(1) Die Erlaubnis zur nichtgewerbsmäßigen Herstellung,
Bearbeitung oder Instandsetzung von Schusswaffen wird durch
einen Erlaubnisschein erteilt.





Was unter Bearbeitung zu verstehen ist, kann der Anlage 1 Abschnitt 2 Nr. 8.2.1 WaffG und Nr. 21.2 WaffVwV entnommen werden.


Anlage 1 Abschnitt 2 Nr. 8.2.1




8.2 wird eine Schusswaffe bearbeitet, wenn


8.2.1 sie verkürzt, in der Schussfolge verändert oder so geändert
wird, dass andere Munition oder Geschosse anderer Kaliber aus ihr
verschossen werden können (Umbau),





Nr. 26.1 WaffVwV




26.1 […] wegen der Begrifflichkeiten im Zusammenhang mit der
Waffenherstellung wird auf Nummer 21.2 verwiesen.





Nr. 21.2 WaffVwV


Eine Schusswaffe wird bearbeitet, wenn ihre Funktionsweise
geändert wird (z.B. Umarbeitung einer Schreckschusswaffe in eine
Waffe für Patronenmunition, einer Repetierwaffe in eine
halbautomatische Waffe, einer Schusswaffe
für Einzelfeuer in eine für Dauerfeuer), wenn wesentliche Teile der Waffe (Anlage 1
Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nummer 1.3) ausgetauscht, geändert
oder in ihrer Haltbarkeit beeinträchtigt werden (z.B. Verkürzung
des Laufs, Änderung des Patronenlagers) oder wenn das Aussehen
der Waffe wesentlich geändert wird (z.B. Abänderung einer
Langwaffe in eine Kurzwaffe durch Verkürzung des Schaftes,
Montieren von Kühlrippen, Anbringung eines Zielfernrohrs durch
mechanische Veränderung an der Waffe). Auch das Umarbeiten
erlaubnispflichtiger Schusswaffen in Zier- oder Sammlerwaffen
bzw. Schnittmodelle ist ein Bearbeiten. […]


In Abgrenzung dazu bestimmt in Ergänzung Anlage 1 Abschnitt 2 Nr. 8.2.3 WaffG, wann keine Bearbeitung vorliegt.


Nr. 21.2 WaffVwV letzter Satz




Keine Bearbeitung ist es, einen Einsteck- oder Austauschlauf
einzusetzen.





Anlage 1 Abschnitt 2 Nr. 8.2.3




8.2.3 […] eine Schusswaffe wird nicht bearbeitet, wenn lediglich
geringfügige Änderungen, insbesondere am Schaft oder an der
Zieleinrichtung, vorgenommen werden,





2. Rückbau von Einzel- auf Mehrlader


Der Betroffene teilte dem Landratsamt mit, dass er seinen Einzellader nach telefonischer Rücksprache mit einem Mitarbeiter des Landratsamts auf Mehrladefunktion zurückgebaut habe, und bat um den Übertrag der Mehrladefunktion in seine "WBK gelb".


Ein Erlaubnisschein gemäß § 26 WaffG wurde dafür nicht erteilt.


§ 26 WaffG




(1) Die Erlaubnis zur […] Bearbeitung […] von Schusswaffen wird
durch einen Erlaubnisschein erteilt.





Der Sachbearbeiter des Landratsamts sagte zu dem Telefonat aus, „er gebe aber mit Sicherheit nicht die Auskunft, dass Waffen von Privatpersonen selbst umgebaut werden könnten“.


(1) Verfahrensgang


Das Landratsamt widerrief die waffenrechtlichen Erlaubnisse mit Verweis auf die Unzuverlässigkeit des Betroffenen nach § 5 Abs. 1 Nr. 2 b WaffG.


§ 5 Abs. 1 Nr. 2 b WaffG




(1) Die erforderliche Zuverlässigkeit besitzen Personen nicht,
Nr. 2 bei denen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie
b) mit Waffen […] nicht vorsichtig oder sachgemäß umgehen […],





Der Betroffene erhob daraufhin Klage (M 7 K 24.2004) und stellte einen Eilantrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung der Klage. Der Antrag auf Aussetzung der sofortigen Vollziehung hatte keinen Erfolg.




VG München, Beschluss vom 24.03.2025 - M 7 S 24.2006





(2) Argumentation des Betroffenen


Der Betroffene wendete ein, an der Waffe wurde das Magazinrohr lediglich mit einem Holzstopfen verklebt und diese dann als Einzellader registriert. Um mit dieser Waffe an Wettkämpfen teilzunehmen, sei ein Rückbau zum "Mehrlader" erforderlich gewesen.


Deshalb habe der Betroffene die Verklebung mit Lösungsmitteln aus dem Magazinrohr entfernt. Von dieser Maßnahme seien keine wesentlichen oder gefahrträchtigen Bauteile der Waffe betroffen gewesen und „die Funktion der Waffe an sich bleibe völlig gleich“.


Die sofortige Vollziehung der Rücknahme der waffenrechtlichen Erlaubnisse sei nicht dringlich oder geboten wegen der „besonderen Umstände“. Angeführt wurde die „überdurchschnittliche Seriosität des [Betroffenen], welcher als langjähriger Schütze auch Ehrenämter innehabe“ sowie das „bisherige untadelige Verhalten des betagten [Betroffenen] (insbesondere in waffenrechtlichen Belangen)“.


(3) Begründung des Gerichts


Das Gericht stellte fest, der Betroffene habe eine erlaubnispflichtige Schusswaffe bearbeitet, indem er die Schussfolge von Einzellader auf Mehrlader verändert hat.


Dies ist ein Umbau im Sinne von Anlage 1 Abschnitt 2 Nr. 8.2 und Nr. 8.2.1 WaffG und nicht lediglich eine geringfügige Änderung im Sinne von Anlage 1 Abschnitt 2 Nr. 8.2.3 WaffG.


Aufgrund der klaren gesetzlichen Vorgaben ist es unerheblich, ob der Umbau technisch kompliziert oder einfach ist und an welchen konkreten Teilen der Waffe Veränderungen durchgeführt werden. Dass es sich bei dem wechselbaren Röhrenmagazin nicht um ein wesentliches Teil der Waffe (vgl. Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nr. 1.3 WaffG) handelt, spielt keine Rolle.


Maßgeblich ist insofern primär, welche Auswirkungen mit der Bearbeitung verbunden sind bzw. welchen Zweck diese verfolgen.


Für die Änderung der Schussfolge hätte der Betroffene eine Erlaubnis benötigt, welche er nicht eingeholt hat.


„Dabei dürfte im Übrigen auch davon auszugehen sein, dass dem [Betroffenen] eine Erlaubnis nach § 26 Abs. 1 Satz 1 WaffG nicht hätte erteilt werden können, denn dies kommt nur in besonderen Ausnahmefällen in Betracht, beispielsweise für Personen, die nicht gewerbsmäßig Forschungen auf waffentechnischem Gebiet treiben (vgl. BT-Drs. VI/2678, S. 34; vgl. auch Nr. 26.2 WaffVwV).“


Nr. 26.2 WaffVwV




Ein Bedürfnis für die Herstellung von Schusswaffen für den eigenen
Gebrauch ist nur in seltenen Fällen anzunehmen. Ein solches wird
im Allgemeinen nur zu bejahen sein, wenn die Tätigkeit nicht
lediglich der Liebhaberei dient, sondern z.B. der Forschung, der
waffentechnischen Entwicklung, Begutachtung oder Untersuchung.





„Das Vorgehen des [Betroffenen] stellt auch einen nicht sachgemäßen Umgang mit den Waffen im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 2 b) WaffG dar.“


„Der [Betroffene] hat durch den nicht erlaubten Umbau seiner Waffe einen Straftatbestand erfüllt (vgl. § 52 Abs. 3 Nr. 3 WaffG).“


§ 52 Abs. 3 Nr. 3 WaffG




(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird
bestraft, wer


Nr. 3 ohne Erlaubnis nach § 2 Abs. 2 in Verbindung mit Anlage 2
Abschnitt 2 Unterabschnitt 1 Satz 1 in Verbindung mit § 26 Abs.
1 Satz 1 eine Schusswaffe herstellt, bearbeitet oder instand setzt,





„Dabei ist auch die nur fahrlässige Begehung unter Strafe gestellt […].“


§ 52 Abs. 4 WaffG




(4) Handelt der Täter in den Fällen […] des Absatzes 3 Nummer 1
bis […] 10 fahrlässig, so ist die Strafe […] bei Taten nach Absatz 3
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe.





„Von einem sachkundigen Waffenbesitzer ist zu erwarten, dass er Kenntnisse der maßgeblichen Umgangsvorschriften und Strafvorschriften des Waffengesetzes hat.“


Aufgrund der Schwere des Rechtsverstoßes sah das Gericht auch eine negative Zuverlässigkeitsprognose als gerechtfertigt an.




Fazit


Schusswaffen dürfen nicht ohne den erforderlichen Erlaubnisschein bearbeitet werden.





C. Unsachgemäße Verwahrung von Waffen


Die sorgfältige Verwahrung von Waffen gehört zu den wesentlichen Pflichten eines  Waffenbesitzers. Waffenbesitzer müssen verhindern, dass Waffen in die Hände von Unberechtigten gelangen.


§ 36 WaffG (Aufbewahrung von Waffen oder Munition)




(1) Wer Waffen oder Munition besitzt, hat die erforderlichen
Vorkehrungen zu treffen, um zu verhindern, dass diese
Gegenstände abhanden kommen oder Dritte sie unbefugt an sich
nehmen.





Welche Art der Verwahrung konkret vorzunehmen ist, ist in der Allgemeinen Waffengesetz-Verordnung (AWaffV) geregelt.




[image: ]



 

In § 13 AWaffV sind zudem zahlenmäßige Beschränkungen geregelt.




[image: ]





Verstöße gegen die Verwahrvorschriften lassen die erforderliche Zuverlässigkeit gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2b WaffG entfallen und führen regelmäßig zu einem Widerruf der waffenrechtlichen Erlaubnisse.


§ 5 Abs. 1 Nr. 2 b WaffG




(1) Die erforderliche Zuverlässigkeit besitzen Personen nicht,
Nr. 2 bei denen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie
b) […] Waffen oder Munition […] nicht sorgfältig verwahren
werden,





3. Diebstahl ohne Einbruchsspuren


Die Betroffene teilte dem Landratsamt mit, dass eine Repetierbüchse mit einer unbekannten Anzahl Munition und ein für die Waffe passender Schalldämpfer nicht mehr auffindbar seien.


Wie die Waffe abhanden gekommen war, konnte nicht ermittelt werden. In Betracht kam ein Einbruch, bei dem seinerzeit diverse Wertgegenstände entwendet wurden. Allerdings wurde der Waffenschrank verschlossen vorgefunden und es konnten auch keine Beschädigungen festgestellt werden.


(1) Verfahrensgang


Das Landratsamt widerrief die erteilten waffenrechtlichen Erlaubnisse. Der Betroffene erhob Klage vor dem Verwaltungsgericht München (M 7 K 22.685). Der gleichzeitige Antrag auf Aussetzung der sofortigen Vollziehung wurde abgelehnt.




VG München, Beschluss vom 10.02.2023 - M 7 S 22.1106





Die eingelegte Beschwerde gegen die Versagung des einstweiligen Rechtsschutzes blieb ebenfalls erfolglos.




Bayerischer VGH, Beschluss vom 20.04.2023 - 24 CS 23.495





(2) Argumentation des Betroffenen


Die Betroffene berief sich auf ein unverschuldetes Abhandenkommen durch Diebstahl. Die Verwahrung sei vorschriftsmäßig gewesen. Die erforderliche Zahlenkombination wüssten außer ihr nur ihr Ehemann und die beiden Söhne, die ebenfalls berechtigt waren. Die Zahlen seien nirgends notiert gewesen.


(3) Begründung der Gerichte


Das Verwaltungsgericht hatte erhebliche Zweifel an dem Diebstahlsgeschehen. Insbesondere ein spurloses Öffnen des  Waffenschranks durch unbefugte Dritte sei bei ordnungsgemäßem Versperren und Geheimhaltung des Codes völlig lebensfremd und unglaubhaft.


Dies wurde aber als unerheblich angesehen: „Auf welche Art und Weise die erlaubnispflichtigen Gegenstände konkret abhandengekommen sind, kann letztlich jedoch dahinstehen.“


Ein Abhandenkommen im Sinne des § 36 Abs. 1 WaffG ist auch gegeben in Fällen der unbefugten Inbesitznahme durch Dritte, beispielsweise durch Diebstahl.


§ 36 Abs. 1 WaffG




(1) Wer Waffen oder Munition besitzt, hat die erforderlichen
Vorkehrungen zu treffen, um zu verhindern, dass diese
Gegenstände abhanden kommen oder Dritte sie unbefugt an sich
nehmen.





Und aus der Tatsache des Abhandenkommens selbst ließe sich die Unzuverlässigkeit der Betroffenen ableiten, weil die Gegebenheiten nur einen logischen Rückschluss zuließen, nämlich auf eine nicht ordnungsgemäße Verwahrung.


Der Gerichtshof hatte keine Bedenken hinsichtlich dieser indirekten Überzeugungsbildung vom Vorliegen eines Verwahrverstoßes mittels Indizienbeweises. Es sei plausibel und naheliegend, dass eine Entwendung von Waffen aus einem Waffenschrank nicht ohne einen Verwahrverstoß gelingen kann und damit ein Sorgfaltspflichtverstoß des Waffenbesitzers vorliegt. Soweit keine gegenläufigen Anhaltspunkte bestehen, könne also aus einem Abhandenkommen ein Verwahrverstoß geschlussfolgert werden.


Kritischer sah der Gerichtshof jedoch die Ableitung der erforderlichen Unzuverlässigkeit auf der Basis eines Verwahrverstoßes, der nur mittels Indizien nachgewiesen wurde. „Der Diebstahl durch einen Dritten bildet hingegen nicht selbst bereits eine Prognosetatsache; denn § 36 Abs. 1 WaffG begründet keine Erfolgshaftung.“


Insofern muss an das Verhalten der Betroffenen selbst angeknüpft werden, was nur gelingt, wenn der vermutete Verwahrverstoß nur zu einer Person führt. Vorliegend hatten allerdings mehrere Berechtigte Zugang zu dem Waffenschrank, von denen jeder für den vermuteten Verwahrverstoß in Betracht kommt.


„Die Behörde muss dem Betroffenen selbst einen (Sorgfaltspflicht-)Verstoß nachweisen, der sodann als Prognosebasis herangezogen wird.“ Im Umkehrschluss indiziert ein Diebstahl aus einem Waffenschrank, auf den nur eine Person Zugriff hat, ohne Einbruchsspuren einen Verwahrverstoß und die Unzuverlässigkeit dieser Person.


Exkurs:


Ebenfalls ein Aspekt in diesem Verfahren, aber noch nicht näher ausgeführt wurde die Pflicht zur Nachschau und Prüfung des Waffenbestandes, wenn das Betreten Unberechtigter am Standort des Waffenschrankes festgestellt wurde, auch wenn keine Einbruchsspuren sichtbar sind.


In Betracht käme, eine unterlassene Nachschau als ausreichende Distanz zu den bestehenden Sorgfaltspflichten zu werten, welche die Annahme der künftigen Wiederholung und damit eine Unzuverlässigkeitsprognose rechtfertigt.




Fazit


Wird der Zutritt von Unberechtigten festgestellt, muss unverzüglich den Waffenbestand kontrolliert werden.


Ein Verlust ohne Einbruchsspuren indiziert einen Verwahrverstoß, welcher glaubhaft widerlegt werden müsste.





4. Verwechselter Revolver in der Holzkiste


Im Rahmen einer Kontrolle durch Mitarbeiter des Landratsamts wurde unter anderem festgestellt, dass der Betroffene einen Perkussions-Revolver Kal. 44 in einer Holzkiste lagerte, welche lediglich mit einem einfachen Vorhängeschloss gesichert war.


(1) Verfahrensgang


Das Landratsamt widerrief die waffenrechtlichen Erlaubnisse des Betroffenen mit Verweis auf den Verwahrverstoß.


Der Betroffene erhob daraufhin Klage (Aktenzeichen AN 16 K 23.1918) und beantragte gleichzeitig einstweiligen Rechtsschutz.


Der Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung wurde vom Gericht als unbegründet abgewiesen.




VG Ansbach, Beschluss vom 17.10.2023 – AN 16 S 23.1917





(2) Argumentation des Betroffenen


Der Betroffene besaß (unter anderem) neben dem Perkussions-Revolver auch eine Perkussionspistole und eine Steinschlosspistole. Er bewahrte die einschüssigen Pistolen in einer gesicherten Holzkiste auf und den Revolver im Waffenschrank.


Er berichtete, er habe mit allen drei Waffen an einem Wettkampf teilgenommen. Als er von diesem am spätem Abend nach Hause kam, habe er bei der Verwahrung die Waffen aufgrund identischer Futterale vertauscht. „Er sei also irrtümlich davon ausgegangen, den Perkussions-Revolver ordnungsgemäß verwahrt zu haben.“


Eine Gefahr habe nicht bestanden, da er allein zu Hause gewesen war und das Wohnhaus mit einer professionellen Alarmanlage, abschließbaren Fenstergriffen und Panzerverglasung ausgestattet ist.


(3) Begründung des Gerichts


Nach einer summarischen Überprüfung sieht das Gericht den Widerruf der waffenrechtlichen Erlaubnisse als rechtmäßig an.


Indem der Betroffene den Feinwerk Perkussions-Revolver in einem Behältnis aufbewahrt hat, das nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprach, hat er seine Pflicht zur sorgfältigen Verwahrung verletzt.


Auch wenn die Holzkiste durch ein Vorhängeschloss gesichert war, entspricht dies nicht den in § 13 Abs. 1 und 2 AWaffV normierten Anforderungen.


§ 13 Abs. 2 a AWaffV




(2) Wer Waffen oder Munition besitzt, hat diese ungeladen und
unter Beachtung der folgenden Sicherheitsvorkehrungen und
zahlenmäßigen Beschränkungen aufzubewahren:
Nr. 2 in einem Sicherheitsbehältnis, das mindestens der Norm
DIN/EN 1143-1 Widerstandsgrad 0 […]:
a) […] Kurzwaffen (Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nummer
2.5 des Waffengesetzes), für deren Erwerb und Besitz es ihrer Art
nach einer Erlaubnis bedarf,





Die Verwechselung stelle weder einen Bagatellverstoß noch eine situative Nachlässigkeit minderen Gewichts dar.
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